
*1 Ist das günstigste Arzneimittel nicht verfügbar, kann auf das nächstgünstigste Arzneimittel ausgewichen werden. Fällt dieses auch aus, kann das nächstpreisgünstigste ab-
gegeben werden. Der Abgaberangfolge kann so lange gefolgt werden, bis ein Präparat verfügbar ist. Die Nichtverfügbarkeit liegt vor, wenn die Lieferung nicht bis zum Ende 
des auf die Bestellung folgenden Werktages erfolgt und dieser kein Sonn- oder Feiertag ist. Dann gilt ein Arzneimittel als nicht verfügbar, wenn eine Lieferung am selben Tag 
nicht möglich ist. Um die Nichtverfügbarkeit zu belegen, sind Belege von zwei Großhändlern nötig. Handelt es sich um ein Direct to Pharmacy Vertriebsmodell, ist jedenfalls ein 
Nachweis über die Nichtverfügbarkeit vom vertriebsberechtigten Unternehmen einzuholen.

Parallelimport-Richtlinie
Die Parallelimport-Richtlinie ist seit dem 1. Juli 2024 in Kraft und regelt die Abgabe von 
parallel importierten Arzneispezialitäten. In der Apotheke sind verschiedene Szenarien 

möglich. Nicht immer kann und muss ein Parallelimport abgegeben werden. 
Achtung, die Apotheke ist nicht an die ärztlich verordnete PZN gebunden ist, auch dann 
nicht, wenn diese in der chefärztlichen Bewilligung angegeben ist. Kommen Apotheken 

den Vorgaben der Richtlinie nicht nach, wird in Gänze retaxiert.

Nichtverfügbarkeit*¹  
dokumentieren

günstigstes No-Box-Präparat 
abgeben; Preisvergleich machen

Apotheken haben in der No-Box 
keinen Entscheidungsspielraum!

Nichtverfügbarkeit der günstigen 
No-Box-Produkte dokumentieren

Dachverband kann Arzneimittel 
als ökonomisch kennzeichnen 
– dieses ist abzugeben, ist es 
nicht lieferbar, wird das auf Basis 
des Kassenverkaufspreises 
günstigste abgegeben. Gilt, 
wenn Direktimport nicht im EKO

nein

nein

ja

ja

Direkt- oder 
Parallelimport im  
EKO aufgeführt?

Gelistete/s Arzneimittel 
verfügbar?

Freie Wahl zwischen  
allen im EKO gelisteten 

Präparaten.
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